
Bitte denken Sie an die unbedingt  vertrauliche  Handhabung dieser Daten!! Name:
1. Persönliches

Geburtstag/Alter

Nationalität

Aktueller Wohnort

Status im Asylverfahren (Asylbewerber, Geduldet, Anerkannt)

Aufenthalt 3-15 Monate (darf eingeschränkt arbeiten)

Aufenthalt > 15 Monate (darf ohne Einschränkungen arbeiten)

2. Fähigkeiten
Bildungsstand, d.h.

ohne/mit Schulabschluss in seinem Land und wenn ja welcher Art

Mit welchem Stand Deutsch-Kenntnisse

Ausbildung bzw. Arbeitskenntnisse Herkunftsland

Sonstiges, Besonderes, Spezielle Fähigkeiten
(hier passen sog. "soft skills", also z.B. Organisationstalent, malt 
leidenschaftlich, liebt Gartenarbeit, kocht super, …)

Ev. Einschränkungen (z.B. gesundheitlicher Art, Mobilität, …)

3. Ziel

Gewünschte Ausbildung, wenn ja, welche Richtung oder …

Gewünschter Beruf/Arbeit, wenn ja, welche Richtung

4. Organisatorisches
Datum der Erfassung

Name des Erfassers

Sonstige Bemerkungen (z.B. Einschränkungen, …)

Zur Info:

ADIA

Checkliste Potenzialermittlung

1. Jeder Leistungsempfänger, also auch Asylbewerber, darf sofort eine gemeinnützige und entsprechend honorierte Tätigkeit ausüben.

2. „Nach 3 Monaten können Asylbewerber eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis erhalten (mit Prüfung Bevorrechtigung durch 

      Ausländeramt, bedeutet, ob nicht ein EU-Bürger für diese Stelle verfügbar ist) und dürfen eine Ausbildung machen“.

3. „Nach 15 Monaten Aufenthalt besteht freier Zugang zum Arbeitsmarkt“.

4. „Anerkannte Flüchtlinge dürfen sofort arbeiten“.
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